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BRE MIS CHE BÜRGERSCH AFT  Drucksache 21/184 S 
Stadtbürgerschaft (zu Drs. 21/127 S) 
21. Wahlperiode 23. April 2024 

Mitteilung des Senats 

Wie haben sich die Mietverträge kommunaler Kultureinrichtungen entwickelt? 
 
Antwort des Senats 
auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP 
vom 21. Februar 2024 

Die Fraktion der FDP hat folgende Kleine Anfrage an den Senat gerichtet: 

Das Unterzeichnen eines Mietvertrages ist für viele Kultureinrichtungen ein Meilenstein. Doch 
beinhalten viele Angebote häufig eine Indexierung der Miete, was insbesondere vor dem Hin-
tergrund einer steigenden Inflationsrate perspektivisch zu einer signifikanten Erhöhung der 
Nettokaltmiete führt. Die dadurch entstehenden Mehrkosten führen bei den Kultureinrichtun-
gen zu einer erheblichen Mehrbelastung, die häufig weitere Finanzierungsbedarfe zur Folge 
hat. 
 
Auch das Auslaufen eines Mietvertrages und eine damit verbundene Neuverhandlung der  
Mietkonditionen mit privaten Vermietern stellt im Spannungsfeld von Wirtschaftlichkeit und  
Standortsicherung häufig eine Herausforderung dar. 
Angesichts der engen finanziellen Spielräume und der fortwährenden Haushaltsnotlage des  
Landes und der Stadtgemeinden gehört die Wirtschaftlichkeit – auch mit Blick auf die Kalku-
lierbarkeit der Konditionen – von Anmietungen regelmäßig auf den Prüfstand. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat: 

1. Welche Kultureinrichtungen haben aktuell einen Indexmietvertrag und wie ist die Laufzeit 
der Mietverträge jeweils? 
 
2. Wie hat sich die Zahl der Indexmietverträge für Kultureinrichtungen in den vergangen  
zehn Jahren entwickelt? 
 
3. Welche Kenntnis hat der Senat, ob die Einrichtungen bei einer Indexierung der Miete  
auf eine Deckelung der Anpassung hinwirken? 
 
4. In welchem Umfang hat in den Kultureinrichtungen in den vergangenen fünf Jahren  
jeweils eine Erhöhung der Indexmiete stattgefunden? 
 
5. Wie bewertet der Senat den Abschluss von Indexmietverträgen? 
 
6. Welche Objekte wurden in den vergangenen zehn Jahren über das Sondervermögen  
Immobilien und Technik (SVIT) gekauft und an Kultureinrichtungen (wieder-)vermietet? 
 

a.) Wie hoch waren die Kaufpreise jeweils? 
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b.) Welche Instandhaltungsmaßnahmen waren erforderlich und wie hoch waren die Kos-
ten dafür jeweils? 

c.) In welchen Umfang fand bei Neuabschluss eine Erhöhung der Mietkonditionen statt? 
d.) Welche Objekte wurden an Kultureinrichtungen weiterverkauft und zu welchen Kondi-

tionen? 
 

7. Welcher Mietzins kommt zur Anwendung, wenn Kultureinrichtungen kommunale Liegen-
schaften nutzen? 
 
8. Wie haben sich die innerbremischen Mietkonditionen des Sondervermögen Immobilien  
und Technik in den vergangenen zehn Jahren entwickelt?  
 
9. Inwiefern und welche Kultureinrichtungen dürfen kommunale Liegenschaften ohne Entrich-
tung einer marktüblichen Miete nutzen und welche Voraussetzungen gelten dabei? 
 
10. Welche Immobilien sind aktuell von institutionell geförderten Kultureinrichtungen, kulturel-
len Eigenbetrieben, zugeordneten Dienststellen und Stiftungen angemietet? (Bitte den ent-
sprechenden Vermieter und Mieter, die Laufzeit und das voraussichtliche  
Ende des Mietverhältnisses sowie den Mietpreis je Quadratmeter angeben.) 
 
11. Welche Immobilien wurden in den vergangenen fünf Jahren von institutionell geförderten 
Kultureinrichtungen, kulturellen Eigenbetrieben, zugeordneten Dienststellen und Stiftungen er-
worben? (Bitte das jeweilige Kaufdatum, den Kaufpreis sowie den Kaufpreis je Quadratmeter 
angeben.) 
 
12. Für welche Kultureinrichtungen mit auslaufenden Mietverträgen steht in den kommenden 
12 Monaten eine Neuverhandlung der Mietkonditionen an? 
 
13. Mit welchen Maßnahmen unterstützt der Senat Kultureinrichtungen beim Abschluss  
bzw. bei der Verlängerung von Mietverträgen? 
 
14. Inwiefern wird vor Abschluss der Mietverhältnisse eine Wirtschaftlichkeitsberechnung  
durchgeführt und geprüft, ob alternative Räumlichkeiten zur Verfügung stehen oder ein  
Kauf langfristig kostengünstiger ist? Wenn nein, warum unterbleibt eine solche Prüfung? 
 
15. Wie bewertet der Senat die Wirtschaftlichkeit der Mietverhältnisse von Kultureinrichtungen, 
inwiefern findet eine Überprüfung statt und welche Möglichkeiten der Optimierung werden ge-
sehen? 

Der Senat beantwortet die Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkung 
Die Beantwortung der vorliegenden Kleinen Anfrage erforderte aufgrund ihrer Komplexität eine 
umfassende Abfrage bei den entsprechenden Kultureinrichtungen. Sie umfasst die Auswer-
tung der Daten, die von den Einrichtungen im zur Verfügung gestellten Zeitraum selbst gemel-
det wurden, einschließlich der Beteiligungen, Eigenbetriebe usw.  
Die konkreten Einrichtungen können der Tabellenliste im Anhang entnommen werden. 
 
Bei etwa der Hälfte der Immobilien handelt es sich um kommunale Liegenschaften, die über-
wiegend von Immobilien Bremen unbefristet angemietet werden, wobei lediglich bei einer Im-
mobilie ein Indexmietvertrag Anwendung findet. 
 
Ebenfalls in der Tabellenliste im Anhang aufgeführt sind die in Nutzung befindlichen Immobi-
lien, die von Einrichtungen, einschließlich Beteiligungen, Eigenbetrieben usw. von privaten 
Vermietern angemietet werden, zu denen ebenso Daten erhoben wurden. Aus Gründen des 
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Datenschutzes ist es an dieser Stelle allerdings nicht möglich, Vertragsinhalte aus privaten 
Mietverträgen zu veröffentlichen. 
 
Aufgrund dessen basiert die Beantwortung der folgenden Fragen auf einer Auswertung der 
erhobenen Daten der sowohl kommunalen Liegenschaften als auch der von privaten Vermie-
tern angemieteten Objekte, wobei bei Letzteren auf die Veröffentlichung von Vertragsinhalten 
verzichtet wird. 
 
Grundsätzlich lässt sich anhand der Datenauswertung feststellen, dass die von den Kulturein-
richtungen entrichteten Mieten ein moderates bis sehr moderates Preisniveau aufweisen. Der 
Abschluss von günstigen Mietverträgen ist für Kultureinrichtungen bedingt durch knapp be-
messene Zuwendungsmittel im Allgemeinen auch alternativlos. Bei ca. 12 % aller Mietverträge 
finden Indexmieten Anwendung. 
 
 
1. Welche Kultureinrichtungen haben aktuell einen Indexmietvertrag und wie ist die 
Laufzeit der Mietverträge jeweils? 
Insgesamt haben elf der Kultureinrichtungen jeweils einen Indexmietvertrag; eine weitere Ein-
richtung verfügt über zwei Indexmietverträge.  
Bei einer Immobilie mit Indexmietvertrag handelt es sich um eine kommunale Liegenschaft, 
die von Immobilien Bremen an die Stadtteilbibliothek Osterholz vermietet wird. 
Der Anteil der Indexmietverträge gemessen an der Gesamtzahl der Mietverträge beträgt ca. 
12 %.  
Bei fünf Mietverträgen (u.a. Stadtteilbibliothek Osterholz) endet die Laufzeit in 2025, bei jeweils 
einem Mietvertrag enden die Laufzeiten in 2028 bzw. 2034, bei zwei Mietverträgen enden die 
Laufzeiten in 2030, ein Mietvertrag ist jährlich kündbar und drei Mietverträge sind unbefristet. 
 
 
2. Wie hat sich die Zahl der Indexmietverträge für Kultureinrichtungen in den vergangen 
zehn Jahren entwickelt? 
Zehn der insgesamt 13 Indexmietverträge bestehen seit mindestens zehn Jahren, drei In-
dexmietverträge wurden in den vergangenen zehn Jahren neu geschlossen.  
 
 
3. Welche Kenntnis hat der Senat, ob die Einrichtungen bei einer Indexierung der Miete 
auf eine Deckelung der Anpassung hinwirken? 
Bedingt durch die limitierten Zuwendungsmittel für Kultureinrichtungen besteht vonseiten der 
Einrichtungen ein großes Interesse daran, wirtschaftlich und sparsam zu handeln. Dies wird 
auch an den Rückmeldungen der Einrichtungen ersichtlich, von der die Mehrzahl auf eine De-
ckelung des Mietpreises hinwirkte bzw. deren Vermieter z.T. freiwillig auf eine entsprechende 
Anpassung der Indexmiete verzichteten. 
 
 
4. In welchem Umfang hat in den Kultureinrichtungen in den vergangenen fünf Jahren  
jeweils eine Erhöhung der Indexmiete stattgefunden? 
Bei sieben von 13 Indexmietverträgen hat in den vergangenen fünf Jahren eine Erhöhung der 
Indexmiete stattgefunden. 
 
 
5. Wie bewertet der Senat den Abschluss von Indexmietverträgen? 
Indexmietverträge sind bei langfristig vermieteten Objekten ein gängiger Weg, um laufende 
Mietanpassungen vertraglich zu regeln. Eine Vermietung muss dafür allerdings für mindestens 
zehn Jahre fest erfolgen, damit eine Indexmiete wirksam vereinbart werden kann. Da die meis-
ten gewerblichen Verträge bei der Vermietung städtischer Flächen durch Immobilien Bremen 
jedoch unbefristet oder mit kürzerer Festlaufzeit abgeschlossen werden, spielen Indexmieten 
im Bestand von IB nur eine untergeordnete Rolle. 
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6. Welche Objekte wurden in den vergangenen zehn Jahren über das Sondervermögen  
Immobilien und Technik (SVIT) gekauft und an Kultureinrichtungen (wieder)vermietet? 
Im Zeitraum von 2014 bis 2023 wurden keine Immobilien von den Sondervermögen Immobilien 
und Technik (SVIT) gekauft und an Kultureinrichtungen (wieder-)vermietet.  
Auf die Antwort zu Frage 11 wird verwiesen. 
a.) Wie hoch waren die Kaufpreise jeweils? 
b.) Welche Instandhaltungsmaßnahmen waren erforderlich und wie hoch waren die 
Kosten dafür jeweils? 
c.) In welchen Umfang fand bei Neuabschluss eine Erhöhung der Mietkonditionen statt? 
d.) Welche Objekte wurden an Kultureinrichtungen weiterverkauft und zu welchen Kon-
ditionen? 

 

7. Welcher Mietzins kommt zur Anwendung, wenn Kultureinrichtungen kommunale Lie-
genschaften nutzen? 
Bei Neuvermietungen von SVIT-Immobilien (an Kultureinrichtungen oder andere) wird die je-
weils marktgerechte Miete nach Standort und Zustand der Immobilie ermittelt und in den Ver-
trägen vereinbart. Es gibt aber noch alte Mietverträge, in denen lediglich die Bauunterhaltungs- 
und Verwaltungskosten für die Fläche zum damaligen Zeitpunkt abgedeckt sind. Eine Wertan-
passung fand für diese Fälle bisher nicht statt. Nach aktueller Vermietungsrichtlinie dürfen 
Mietverträge aber nur noch zum vollen Wert abgeschlossen werden. Diese Altverträge sollen 
nach und nach angepasst werden. 

8. Wie haben sich die innerbremischen Mietkonditionen des Sondervermögen Immobi-
lien und Technik in den vergangenen zehn Jahren entwickelt? 
Der IB-interne Mietspiegel wird jährlich indexiert und für Neuvermietungen genutzt. In den ver-
gangenen zehn Jahren haben sich die Konditionen um ca. 24,15 % erhöht. Laufende Mietan-
passungen bei bereits bestehenden innerbremischen Verträgen haben allerdings in den 
letzten zehn Jahren nicht stattgefunden (s.o.). Aktuell wird die Umstellung alter Mietverträge 
an aktuelle marktgerechte Konditionen geprüft. 

9. Inwiefern und welche Kultureinrichtungen dürfen kommunale Liegenschaften ohne 
Entrichtung einer marktüblichen Miete nutzen und welche Voraussetzungen gelten da-
bei? 
Gemäß aktueller Richtlinien zur Vermietung, Verpachtung und Zwischennutzung von Immobi-
lien des Landes und der Stadtgemeinde Bremen, dürfen Immobilien nicht unter ihrem vollen 
Wert vermietet werden. Nutzungen, denen ein öffentliches Interesse und deshalb eine finan-
zielle Förderungswürdigkeit vom zuständigen Bedarfsträger zuerkannt werden, sind nicht 
durch Verzicht auf Mieten, Pachten usw. zu unterstützen, sondern aus Haushaltsmitteln vom 
zuständigen Bedarfsträger zu leisten. 
In einigen sehr wenigen Fällen bestehen noch Altverträge mit Immobilien Bremen aus soge-
nannten Bauunterhaltungsmieten, die keine marktübliche Miete zum Gegenstand haben. Sol-
che Verträge werden nicht mehr abgeschlossen und sukzessive ersetzt. 

2014 Hanseaten-Club Bremen e.V. Am Lehester Deich 92 damaliger Verkehrswert
2016 Institut für niederdeutsche Sprache e.V. Schnoor 43 damaliger Verkehrswert

Jahr Objekt Einrichtung Kaufpreis 
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10. Welche Immobilien sind aktuell von institutionell geförderten Kultureinrichtungen, 
kulturellen Eigenbetrieben, zugeordneten Dienststellen und Stiftungen angemietet? 
(Bitte den entsprechenden Vermieter und Mieter, die Laufzeit und das voraussichtliche  
Ende des Mietverhältnisses sowie den Mietpreis je Quadratmeter angeben.) 
In der Tabellenliste im Anhang sind alle in Nutzung befindlichen Immobilien aufgeführt, die von 
den Einrichtungen in dem zur Verfügung gestellten Zeitrahmen selbst gemeldet wurden, ein-
schließlich der Beteiligungen, Eigenbetriebe usw. Bei etwa der Hälfte der Immobilien handelt 
es sich um kommunale Liegenschaften, die überwiegend von Immobilien Bremen unbefristet 
angemietet werden. Hier liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis unter 5 Euro. Dort, wo 
keine konkreten Zahlen zu den jeweiligen Quadratmeterpreisen vorliegen, wurde die Tabelle 
hilfsweise entsprechend um dem Senator für Kultur vorliegende Angaben zur Bruttokaltmiete 
bzw. Warmmiete ergänzt.  
Ebenfalls in der Tabellenliste im Anhang aufgeführt sind die in Nutzung befindlichen Immobi-
lien, die von Einrichtungen, einschließlich Beteiligungen, Eigenbetrieben usw. von privaten 
Vermietern angemietet werden. Hier liegen dem Senator für Kultur für den weit überwiegenden 
Teil der Anmietungen ebenfalls Daten über die Laufzeit, der Bruttokaltmiete, Nebenkosten so-
wie die jeweiligen Quadratmeterpreise vor. Aus Gründen des Datenschutzes und um Rück-
schlüsse zu vermeiden, wird an dieser Stelle auf die Darstellung konkreter Vertragsdaten 
zwischen privaten Mietern und Vermietern jedoch verzichtet. Pauschal lässt sich gleichwohl 
sagen, dass die weit überwiegende Mehrheit der mit privaten Vermietern abgeschlossenen 
Mietverträge in der Regel ein moderates Mietpreisniveau aufweisen. So liegt der durchschnitt-
liche Quadratmeterpreis bei 90 Prozent der Anmietungen bei etwa 5,10 Euro. Lediglich fünf 
Anmietungen weisen einen Quadratmeterpreis von z.T. deutlich über 10 Euro auf.  

11. Welche Immobilien wurden in den vergangenen fünf Jahren von institutionell geför-
derten Kultureinrichtungen, kulturellen Eigenbetrieben, zugeordneten Dienststellen 
und Stiftungen erworben? (Bitte das jeweilige Kaufdatum, den Kaufpreis sowie den 
Kaufpreis je Quadratmeter angeben.) 
In den vergangenen fünf Jahren wurde keine Immobilie von Kultureinrichtungen, Beteiligun-
gen, Eigenbetrieben oder Stiftungen usw. erworben. Durch den Ankauf der Gebäude der 
Stadtteilbibliothek Gröpelingen in der Lindenhofstraße vom Vermieter durch Immobilien Bre-
men (das SV IT), befindet sich seit Januar 2024 diese Immobilie im Eigentum der Stadt. Wie 
eine Prüfung ergeben hatte, war der Ankauf dieser Immobilie langfristig wirtschaftlicher als 
eine weitere Anmietung. 

12. Für welche Kultureinrichtungen mit auslaufenden Mietverträgen steht in den kom-
menden 12 Monaten eine Neuverhandlung der Mietkonditionen an? 
Die überwiegende Mehrheit der kommunalen Liegenschaften ist von den Kultureinrichtungen 
unbefristet angemietet. In den kommenden 12 Monaten sind dem Senator für Kultur keine, in 
den kommenden 24 Monaten lediglich zwei auslaufende Mietverträge bekannt. Hierbei handelt 
es sich um die Anmietung der Stadtteilbibliothek Osterholz sowie um das Sprachenzentrum 
der Bremer Volkshochschule.  
Konkrete Angaben zu den Laufzeiten von Mietverträgen, die Kultureinrichtungen, einschließ-
lich Beteiligungen, Eigenbetrieben usw. mit privaten Vermietern abgeschlossenen haben, kön-
nen aus Gründen des Datenschutzes nicht gemacht werden. Grundsätzlich ist hier die Zahl 
unbefristeter Mietverträge geringer, die Notwendigkeit neu über die Mietkonditionen zu ver-
handeln entsprechend höher. Derzeit sind dem Senator für Kultur sieben in den kommenden 
12 Monaten auslaufende Mietverträge mit privaten Vermietern bekannt.  

13. Mit welchen Maßnahmen unterstützt der Senat Kultureinrichtungen beim Abschluss 
bzw. bei der Verlängerung von Mietverträgen? 
In aller Regel schließen Kultureinrichtungen selbständig Mietverträge mit privaten Vermietern 
ab, verfügen über alle notwendigen Kenntnisse dazu und benötigen keine Unterstützung. Im 
Falle von Verträgen mit öffentlichen Einrichtungen, vorwiegend IB, nimmt das Kulturressort, 
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wenn und soweit erforderlich, als Nutzerressort an den Verhandlungen teil. In den sehr selte-
nen Fällen, in denen ein Mietvertragsabschluss von zusätzlicher Förderung abhängig ist, prüft 
das Kulturressort die Angemessenheit der Miete und finanziert nur, soweit sie gegeben ist. Im 
Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 14 verwiesen. 

14. Inwiefern wird vor Abschluss der Mietverhältnisse eine Wirtschaftlichkeitsberech-
nung durchgeführt und geprüft, ob alternative Räumlichkeiten zur Verfügung stehen 
oder ein Kauf langfristig kostengünstiger ist? Wenn nein, warum unterbleibt eine solche 
Prüfung? 
Der Senator für Kultur kann lediglich im Rahmen der zuwendungsrechtlichen Beziehungen auf 
die Einrichtungen einwirken. Dies schließt selbstverständlich ein, dass auch § 7 LHO Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit für die Kultureinrichtungen gilt und anzuwenden ist. Soweit Kul-
tureinrichtungen in die Situation versetzt werden, dass Mietverhältnisse neu verhandelt 
werden müssen, wird hier grundsätzlich die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
durch die Einrichtungen eigenständig vorgenommen.  
 
Mit den sehr eng bemessenen Zuwendungsmitteln aus dem Kulturhaushalt und den zu erbrin-
genden kulturfachlichen Aufgaben, ergibt sich gar keine Alternative als die sparsamste Vari-
ante auszuwählen, denn die Zuwendungsmittel erhöhen sich nicht, nur weil ein neuer 
Mietvertrag zu höheren Konditionen führt oder Indexmieten durch die Kultureinrichtungen ab-
geschlossen werden. Die Kultureinrichtungen sind daher von sich aus an einer Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung interessiert, auch wenn dies nicht in dem formalisierten Verfahren der VV 
zu § 7 LHO dokumentiert werden muss. Der Senator für Kultur steht in solchen Fällen grund-
sätzlich im engen Austausch mit den betroffenen Kultureinrichtungen. 
 
Bei Anmietungen oder finanziellen Absicherungen durch die öffentliche Hand selbst, werden 
selbstverständlich Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen gemäß der VV zu § 7 LHO durchgeführt 
und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.  
 
 
15. Wie bewertet der Senat die Wirtschaftlichkeit der Mietverhältnisse von Kulturein-
richtungen, inwiefern findet eine Überprüfung statt und welche Möglichkeiten der Opti-
mierung werden gesehen? 
Anmietungen von Flächen stellen sich für Kultureinrichtungen schon insofern als wirtschaft-
lich dar, als die Einrichtungen in der Regel keine Möglichkeiten haben, größere finanzielle 
Rücklagen anzusparen, um eine Immobilie zu kaufen und im Laufe der Zeit notwendige Sa-
nierungs- und Umbaumaßnahmen vornehmen zu lassen. Insgesamt zeigt die Auswertung 
der derzeit von Kultureinrichtungen abgeschlossenen Mietverträge darüber hinaus, dass die 
von den Kultureinrichtungen entrichteten Mieten ein moderates bis sehr moderates Preisni-
veau aufweisen. Schließlich konnten bei stadteigenen Gebäuden in der Vergangenheit nicht 
indexierte Mietverträge mit Immobilien Bremen abgeschlossen werden.  
 
Beschlussempfehlung: 

Die Bremische Bürgerschaft (Stadtbürgerschaft) nimmt von der Antwort des 
Senats auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP Kenntnis.  
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Anlage(n): 
1. ANLAGE_Mietverträge kommunaler Kultureinrichtungen 



Kleine Anfrage der Fraktion der FDP - Wie haben sich die Mietverträge kommunaler Kultureinrichtungen entwickelt?

zu Frage 10: Anmietung von Immobilien

Staatsarchiv Bremen Am Staatsarchiv 1 Immobilien Bremen Staatsarchiv Bremen unbefristet 3,63 €

Staatsarchiv Bremen (ehem. Hausmeisterwohnung) Am Staatsarchiv 1 Immobilien Bremen Staatsarchiv Bremen unbefristet 5,91 €

Landesamt für Denkmalpflege Sandstraße 3 Immobilien Bremen Landesamt für Denkmalpflege unbefristet 7,48 €

Landesarchäologie An der Weide 50 Immobilien Bremen Landesarchäologie unbefristet 6,27 €

Musikschule - Zentrale Schleswiger Str. 4 Immobilien Bremen Musikschule Bremen unbefristet                       2.178,10 € 

Stadtteilbibliothek Osterholz Walliser Str. 125 Immobilien Bremen Stadtbibliothek Bremen 31.08.2025 4,50 €

Stadtteilbibliothek Gröpelingen Gröpelinger Bibliotheksplatz 1 Immobilien Bremen Stadtbibliothek Bremen

Stadtteilbibliothek Vegesack Aumunder Heerweg 87 Immobilien Bremen Stadtbibliothek Bremen unbefristet 2,98 €

Stadtteilbibliothek Lesum Hindenburgstr. 31 Immobilien Bremen Stadtbibliothek Bremen unbefristet 2,19 €

Bremer Volkshochschule VHS - Nord Kultur Büro Bremer Volkshochschule                       3.850,27 €                       4.987,40 € 

Bremer Volkshochschule VHS - Süd Immobilien Bremen Bremer Volkshochschule 31.01.2038                       1.517,26 € 

Bremer Volkshochschule VHS - Sprachenzentrum WFB Bremer Volkshochschule 01.09.2025 8,70 €

Bürgerhaus Oslebshausen Am Nonnenberg 40 Immobilien Bremen Senator für Kultur unbefristet 3,95 €

Kulturbüro Bremen Nord gGmbH Kirchheide 49 Immobilien Bremen Gustav-Heinemann-Bürgerhaus e.V. unbefristet 5,61 €

Kulturbüro Bremen Nord gGmbH Alte Hafenstr. 30 Immobilien Bremen Altes Packhaus e.V. unbefristet                       4.806,33 €                       3.456,36 € 

Kulturbüro Bremen Nord gGmbH Hermann-Fortmann-Straße 32 Immobilien Bremen Kultur Büro Bremen Nord gGmbH unbefristet                       4.222,83 €                       8.180,67 € 

Bürgerhaus Weserterrassen Osterdeich 70 B Immobilien Bremen Senator für Kultur unbefristet                              3,00 € 

Bürgerhaus Weserterrassen - Schuppen 1 Osterdeich 70 B Immobilien Bremen Senator für Kultur unbefristet                              1,50 € 

Bürgerhaus Mahndorf Mahndorfer Bahnhof 10 Immobilien Bremen Senator für Kultur unbefristet 3,85 €

Bürgerhaus Mahndorf - Garage 1 u. 2 Mahndorfer Bahnhof 10 Immobilien Bremen Senator für Kultur unbefristet 1,50 €

Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland e.V. Alfred-Faust-Str. 4 Immobilien Bremen Senator für Kultur unbefristet                              3,71 € 

BGO - Erweiterungsanbau Alfred-Faust-Str. 4 Immobilien Bremen Senator für Kultur unbefristet                          414,77 € 

BZ Neue Vahr Berliner Freiheit 10 Immobilien Bremen Senator für Kultur unbefristet                              4,63 € 

BuS Huchting Amersfoorter Str. 8 Immobilien Bremen Senator für Kultur unbefristet                     10.821,63 €                     18.321,63 € 

Bürgerhaus Hemelingen Godehardstraße 4 Immobilien Bremen Senator für Kultur unbefristet                              3,95 € 

Bürgerhaus Hemelingen -Saalneubau- Diedrich-Wilkens-Straße 5 Immobilien Bremen Senator für Kultur unbefristet                              3,95 € 

DOKU Blumenthal Heidbleek 10 Immobilien Bremen Senator für Kultur unbefristet                              3,80 € 

Kulturhaus Walle "Brodelpott" Schleswiger Str. 4 Immobilien Bremen Brodelpott unbefristet                       1.625,70 €                       2.515,70 € 

Kulturbeutel e.V. Amelie-Beese-Straße 8 Immobilien Bremen Kulturbeutel e.V. unbefristet 51,50 € Pachtzins, exkl. NK 0,09 €

k:ulturladen Huchting Amersfoorter Str. 8 BuS Huchting Senator für Kultur unbefristet  Vgl. BuS Huchting 

OpusEinhudert Hans-Böckler-Str.9 Senator für Kultur Opus100 unbefristet                          500,00 € 

Wilde Bühne Hans-Böckler-Str.9 Opus100 Wilde Bühne unbefristet                          500,00 € 

Quartier gGmbH Theodo-Billroth-Str. 5 Bremer Volkshochschule Quartier gGmbH unbefristet                              2,00 € 

Kultur- und Bildungsverein Ostertor e.V. Beim Paulskloster 12 Immobilien Bremen Kultur- und Bildungsverein Ostertor e.V. unbefristet                              3,00 € 

Kulturzentrum Lagerhaus Bremen e.V. Schildstr. 12-19 Immobilien Bremen Kulturzentrum Lagerhaus Bremen e.V. unbefristet                       5.865,57 € 

Kulturzentrum Schlachthof Findorffstraße 51 Immobilien Bremen Kulturzentrum Schlachthof e.V. unbefristet                       8.567,23 € 

Theater Bremen GmbH Goetheplatz 1-3 Bremer Theater Grundstücks-KG Theater Bremen GmbH 31.07.2026                              0,32 € 

bremer shakespeare company e.V. Schulstrasse 26 Immobilien Bremen bremer shakespeare company e.V. 31.12.2028                              4,00 € 

Neugier e.V. Buntentorsteinweg 112 Immobilien Bremen Neugier e.V. unbefristet                              6,13 € 

Schaulust e.V. Beim Handelsmuseum 9 Güterbahnhof Bremen e.V. Schaulust e.V. unbefristet                          983,50 €                              1,90 € 

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen gGmbH Walliser Str. Immobilien Bremen Kammerphilharmonie Bremen unbefristet                              4,90 € 
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MIB e.V. Bremen Buntentorsteinweg 112 Immobilien Bremen MIB e.V. Bremen                              5,67 € 

Heimat- und Museumsverein für 
Vegesack und Umgebung Im Dorfe 3-5 Immobilien Bremen Heimat- und Museumsverein unbefristet 6,52 €

Focke-Museum Schwachhauser Heerstr. 240 Immobilien Bremen Focke-Museum unbefristet 4,91 €

Übersee-Museum Bahnhofsplatz 13 Immobilien Bremen Übersee-Museum unbefristet 4,88 €

Übersee-Museum Bahnhofsplatz 12 Immobilien Bremen Übersee-Museum unbefristet 4,88 €

Burg Blomendal e.V. Auestr. 9 Immobilien Bremen Burg Blomendal e.V. unbefristet                       2.733,69 € 

Künstlerhaus Bremen e. V. Am Deich 68/69 WFB Künstlerhaus Bremen e. V. 30.06.2032 3,10 €

Weserburg Museum für moderne Kunst Teerhof 20, 28199 Bremen Immobilien Bremen Stiftung Neues Museum Weserburg unbefristet

Mauern öffnen Sonnemannstraße 6 JVA/Senator für Justiz "Mauern öffnen" e.V. Bildhauerwerkstatt 

BBK Am Deich 68/69 WFB Künstlerhaus Bremen e.V. 30.06.2032 3,10 €

Güterbahnhof Bremen Beim Handeslmuseum 9 WFB Güterbahnhof Bremen e.V. 30.06.2031 Dach + Fach; NK

Kulturwerstatt westend e.V. Waller Heerstr. 294 BSAG Kulturwerstatt westend e.V.

Musikfest Bremen gGmbH Domsheide 3 WFB MV und Kosten laufen über die Glocke

Zentrum für Kunst/ Senator für Kultur Hermann-Ritter-Straße 108 E privat Immobilien Bremen

Landesamt für Denkmalpflege Speicherhof, Speicher II, Haus 8 privat Landesamt für Denkmalpflege

Stadtbibliothek Bremen Zentralbibliothek Am Wall 201 privat Stadtbibliothek Bremen

Stadtteilbibliothek Vahr Berliner Freiheit 11 privat Stadtbibliothek Bremen

Stadtteilbibliothek Huchting Alter Dorfweg 30-50 privat Stadtbibliothek Bremen

Musikschule - Grohn Friedrich-Humbert-Str. 121-131 privat Musikschule Bremen

Musikschule - Am Bahnhof Postamt 5 privat Musikschule Bremen

Bremer Volkshochschule VHS - im Bamberger Haus privat Bremer Volkshochschule

Bremer Volkshochschule VHS - Ost privat Bremer Volkshochschule

Bremer Volkshochschule VSH - West privat Bremer Volkshochschule

Bremer Volkshochschule VSH - West privat Bremer Volkshochschule

Bremer Volkshochschule VHS - am Bahnhof privat Bremer Volkshochschule

Bremer Volkshochschule VHS - Plantage privat Bremer Volkshochschule

Bremer Volkshochschule Haus im Viertel privat Bremer Volkshochschule

Gerhard-Marcks-Stiftung Speicher XI, Sektion 5 privat Gerhard-Marcks-Stiftung

Gerhard-Marcks-Stiftung Am alten Sicherheitshafen 1, Halle 7a privat Gerhard-Marcks-Stiftung

BGO - Bürgerhäuschen Willi-Hundt-Str. 2 privat BGO

Nachbarschaftshaus Bremen Beim Ohlenhof 10 privat Nachbarschaftshaus Bremen e.V.

Kulturhaus Pusdorf Woltmershauser Str. 444 privat Kulturhaus Pusdorf

kek Kindermuseum, Hafenmuseum Bremen Am Speicher XI 1 privat Kek Kindermuseum e.V. 

belladonna - Kultur, Bildung und Wirtschaft für Frauen e. V. Sonnenstraße 8 privat belladonna 

belladonna - Kultur, Bildung und Wirtschaft für Frauen e. V. Haferwende 34 privat belladonna 

Kultur Vor Ort e.V. Liegnitzstr. 63 privat Kultur Vor Ort e.V.

Kultur Vor Ort e.V. Gröpelinger Heerstr. 226 privat Kultur Vor Ort e.V.

Kultur Vor Ort e.V. Liegnitzstr. 43 privat Kultur Vor Ort e.V.

Kultur Vor Ort e.V. Kommodore Johnson Bouleward privat Kultur Vor Ort e.V.

Quartier gGmbH Breitenweg 41 privat Quartier gGmbH 
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Quartier gGmbH Am Güterbahnhfof privat Quartier gGmbH 

Quartier gGmbH Kapitän-Dallmann-Str.2 privat Quartier gGmbH 

Quartier gGmbH Ludwigshafener Straße 2b privat Quartier gGmbH 

Stadtkultur Bremen e.V. Breitenweg 41 privat Quartier gGmbH 

Theater Bremen GmbH Hannoversche Straße 6 privat Theater Bremen GmbH

Kulturschmiede Bremen e.V. Buntentorsteinweg 145 privat Kulturschmiede Bremen e.V.

Mensch, Puppe! Das Bremer Figurentheater Schildstraße 21 privat Mensch, Puppe! GbR

bremer kriminal theater Theodorstraße 13a privat bremer kriminal theater 

steptetxt dance project  e .V. Buntentorsteinweg 103 privat steptect dance project

tanzbar_bremen e.V. Plantage 13 privat tanzbar_bremen e.V.

Bremer Philharmoniker GmbH Am Tabakquartier 10 privat Bremer Philharmoniker GmbH

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen gGmbH Am Wall 165 privat Kammerphilharmonie Bremen 

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen gGmbH Langenstr. 16 privat Kammerphilharmonie Bremen

Landesmusikrat Bremen Violenstr. 7 privat Landesmusikrat Bremen e.V.

Kunstverein Außenlager privat Der Kunstverein in Bremen

Focke-Museum Speicherhof privat Focke-Museum

Focke-Museum An der Weide privat Focke-Museum

Bremer Rundfunkmuseum Findorff-Str. 22-24 privat Bremer Rundfunkmuseum e.V.

Filmbüro Bremen e.V. Hinter der Holzpforte 1 privat Filmbüro Bremen e.V.

Kommunalkino City 46 e.V. -  Kino Birkenstraße 1 privat Kommunalkino Bremen e.V.

Kommunalkino City 46 e.V. - Büroräume Breitenweg 41 privat Kommunalkino Bremen e.V.

Literaturkontor e.V. Goetheplatz 4 privat Bremer Literaturkontor e.V.

Literaturhaus Bremen e.V. Ostertorsteinweg 53 privat Bremer Literaturhaus e.V.

Länderzentrum für Niederdeutsch Contrescarpe 32 privat Länderzentrum für Niederdeutsch gGmbH

GAK Teerhof 21, 28199 Bremen privat GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst e.V.

Thealit St.- Jürgens-Str. 157/159  Bremen privat Geschäftsführung Verein

Thealit Vagststr. 48/49 Bremen privat Geschäftsführung Verein

projektgruppe neue musik e.V. Buchtstrasse 11 privat projektgruppe neue musik e.V.

Förderverein Bibliothek Blumenthal e.V. Mühlenstr. 70, 28779 Bremen privat Förderverein Bibliothek Blumenthal e.V.

Kukoon e.V. Buntentorsteinweg 29 privat Verein für Bunte Kombinationen e.V.

GEDOK Am Deich 68/68 privat GEDOK

Laufzeit
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